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Satzung über die Benutzung des  
Wohnmobilstellplatzes bei den Limes-Thermen, 
73431 Aalen 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) und § 13 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Aalen am 
24.07.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Nutzung und Anzahl der Stellflächen 
 
Der ausgewiesene Stellplatz auf dem hinteren Bereich des Parkplatzes bei den Li-
mes-Thermen steht ausschließlich für wohnmobile Touristen mit autarken 
Fahrzeugen zur Verfügung. Die Nutzung einer jeweiligen Stellfläche über 3 Tage 
hinaus ist nicht gestattet. Jede Art der gewerblichen Tätigkeit ist untersagt. 
 
Der Stellplatz kann von bis zu acht Wohnmobilen genutzt werden, d.h. es stehen 
maximal vier Stellplätze links und rechts des mittleren Zufahrtsweges zur Verfü-
gung. Die Belegung erfolgt durch das Abstellen der Fahrzeuge hintereinander 
und in der Reihenfolge der Ankunft. Das Abstellen der Fahrzeuge hat platzspa-
rend zu erfolgen. 
 
Das Abstellen von Wohnwagen (Wohnanhängern), Reisebussen, Anhängern aller 
Art sowie das Aufbauen von Zelten auf den Stellplätzen ist nicht zugelassen. 
Nicht zugelassen sind außerdem Reisemobile ohne WC oder Schmutzwasser-
tank. Für die Abwasser-, Fäkalien- und Chemikalientoilettenentsorgung sowie 
die Strom- und Frischwasserversorgung stehen Automaten zur Verfügung. Die 
Benutzung von Stromaggregaten mit Brennstoffbetrieb ist nicht gestattet. 
 
Der Platz ist ganzjährig geöffnet, jedoch ist er kein Campingplatz. Daher sind 
campingartige Aktivitäten wie z.B. Grillen über offenem Feuer oder Gas, offenes 
Feuer, Spannen von Wäscheleinen, Waschen und Duschen im Freien etc. nicht 
gestattet. 
 
 
§ 2 Sondernutzung 
 
Das Aufstellen von Stühlen, Tischen und Satellitenempfängern vor und neben 
dem Wohnmobil ist innerhalb der jeweiligen Stellplatzfläche ebenso wie die Be-
nutzung eines Elektro-Grills gestattet. 
 
 
§ 3 Benutzungsgebühren 
 
Für die Benutzung der Stellflächen wird keine Gebühr erhoben. 
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Die Versorgung mit Frischwasser und Strom erfolgt über die automatische Ver-
sorgungsstation und wird nach folgenden Beträgen abgerechnet: 
Frischwasser: 1,60 € pro 100 L 
Stromversorgung über CEE Steckdose 230V/ 16A: 0,90 € /kWh. 
 
 
§ 4 Müll- und Abwasserentsorgung 
 
Die Abwasser- und Fäkalienentsorgung darf nur über die vorgesehene Entsor-
gungsstationen erfolgen. Schmutzwasser darf nicht in die Umwelt gelangen. Das 
Entsorgen von Abwässern außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen ist 
strafbar und wird geahndet. Die Nutzung der Entsorgungseinrichtung ist kos-
tenlos. Die Stellfläche ist nach der Benutzung sauber zu verlassen. Müll ist in die 
dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. 
 
 
§ 5 Aufsicht 
 
Der Wohnmobilstellplatz ist im Eigentum der Stadt Aalen du untersteht der kom-
munalen Aufsicht. Die Betreuung des Platzes ist Mitarbeitern der Stadt Aalen 
übertragen. Diese sind Ansprechpartner, um die Aufrechterhaltung seines ord-
nungsgemäßen Zustandes zu gewährleisten. Den Anweisungen der städtischen 
Mitarbeiter, der Gemeindevollzugsbediensteten sowie sonstiger berechtigter 
Personen ist Folge zu leisten. 
 
 
§ 6 Nachtruhe 
 
Die Nachtruhe dauert von 22:00 bis 07:00 Uhr. Die Nutzung von Elektrogeräten 
wie Radio oder TV sind während dieser Zeit nur im Wohnmobil bei Zimmerlaut-
stärke gestattet. Mit Rücksicht auf Anwohner und anderer Nutzer des Wohnmo-
bilstellplatzes sind in dieser Zeit alle Aktivitäten außerhalb der Fahrzeuge, die 
Lärm verursachen, sowie der Betrieb von Generatoren untersagt. 
 
 
§ 7 Hunde 
 
Das Mitbringen von Hunden ist grundsätzlich erlaubt. Hundekot ist durch den 
Hundebesitzer zu entsorgen. Es herrscht allgemeine Leinenpflicht. 
 
 
§ 8 Haftung 
 
Das Befahren, Betreten und die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes und der 
Ver- und Entsorgungseinrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird lediglich 
eingeschränkt Winterdienst durchgeführt. Der Betreiber haftet nicht für Schä-
den, die durch den Ausfall der Strom- und Wasserversorgungsstationen sowie 
durch schuldhaftes, d.h. vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten der Nutzer und 
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durch Nichtbeachtung der Bestimmungen dieser Benutzungsordnung verur-
sacht werden. Minderjährige Kinder sind durch ihre Eltern stets zu beaufsichti-
gen. Für Schäden, die durch ihre Kinder verursacht werden, haften bei Verlet-
zung der Aufsichtspflicht die Eltern. 
 
 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen einzelne Bestim-
mungen der Benutzungsordnung verstößt. Zuwiderhandlungen gegen die Be-
nutzungsordnung können nach § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten mit einer Geldbuße von mindestens 5 Euro und höchstens 1000 
Euro sowie bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit höchstens 500 Euro geahn-
det werden. Daneben kann ein Platzverweis ausgesprochen werden, wobei kein 
Ersatz- oder Schadensersatzanspruch besteht.  
 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.09.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Be-
nutzung des Wohnmobilstellplatzes Hirschbachstraße vom 04.03.2016 außer 
Kraft.  


